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DOSSIER

DIE BURGERLICHE TUGEND — RELIKT ODER

NOTWENDIGES IDEAL?

Provokativ gesagt gibt es keine zeitgendissische Werte-Debatte, welche nicht

irgendwann und irgendwo inhaltlich im Grunde bereits stattgefunden hatr —

zugegeben stets auch in einer anderen Form sowie in einem anderen Kontext.
Dies gilt ebenso fiir die Diskussion um den Shareholder-Value wie auch fiir
die Frage des Milizprinzips, um zwei wichtige Kontroversen herauszugreifen.

Denn Reichtum, Name, Macht ohne Weisheit und Mass
im Leben und der Beherrschung der anderen sind voll
Schindlichkeit und freien Stolzes, und keine Form des
Staates ist hisslicher als jene, in der die Reichsten fiir

die Besten gelten.

Aufgabe der wissenschaft-
lichen Disziplin der politischen Ideenge-
schichte ist es, durch die Analyse histori-
scher Quellentexte diese Argumentations-
parallelen zu finden und grundlegende
Einsichten in die zeitgendssische Diskussion
einfliessen zu lassen. So verstanden ist die
Ideengeschichte ein politikhistorisches Mu-
seum, dessen Ziel primir darin besteht, das
Bewusstsein fiir die fritheren Lésungsversu-
che einer politischen Grundfragestellung zu
fordern. Meistens fehlen dem modernen
Menschen sowohl Zeit als auch Musse, um
im gleichen Masse wie die antiken Philoso-
phen tief in die menschliche Gedankenwelt
einzutauchen. Natiirlich war der geistige
Freiraum eines Platon oder eines Aristoteles
dabei stets nur die eine Seite der Medaille.
Die andere Seite bedeutete Sklavenwirt-
schaft und damit die Unterdriickung eines
Grossteils der Bevolkerung. Dennoch waren
es immer wieder die Philosophen, welchen
es gelang, sich von den subtilen Scheuklap-
pen ihrer Zeit zu befreien, um zum Kern
eines Problems vorzustossen. Typischerweise
begannen sie mit der Fragestellung: «Was
bedeutet das?» In diesem Sinne gilt es sich zu
fragen: Was bedeutet es, ein Biirger zu sein?

Die Antwort scheint einfach: Biirger
sein bedeutet frei zu sein. Soweit so gut.
Was bedeutet es nun aber, frei zu sein? Im
Grunde gibt es im abendlindischen Den-
ken zwei Konzepte der Freiheit. Eine dltere
positive Vorstellung der Freiheit durch den
Staat und eine modernere negative Wahr-
nehmung der Freiheit gegeniiber dem
Staat. Das erste republikanisch-partizipato-

CICERO, De Re publica

rische Konzept fusst letzten Endes in der
Vorstellungswelt und der Praxis der anti-
ken Republiken. Die negativ-liberale Vor-
stellung einer voraussetzungslosen Freiheit
des Individuums begann sich historisch
gesehen erst im England des 17. Jahrhun-
derts als Teil einer kohirenten politischen
Ideologie herauszubilden. Gegen Ende des
17. Jahrhunderts war die liberale Vorstel-
lung bereits soweit ausgereift, dass in der
englischen  Standing Army-Kontroverse
zwischen Court- und Country-Whigs nicht
mehr Freiheit und Autoritarismus, son-
dern liberale und republikanische Freiheits-
ideale aufeinander prallten. Hier soll nicht
das militirische Milizkonzept im Zentrum
stehen. Dennoch gilt es anzumerken, dass
gerade die Frage der militirischen Wehr-
pflicht und die damit verbundene Redu-
zierung politischer Fragestellungen auf
den Kern — das physische Uberleben jedes
Einzelnen — dafiir verantwortlich war, dass
Liberalismus und Republikanismus kon-
zeptionell schirfere Konturen gewannen'.

Im weiteren wird es darum gehen, ers-
tens die beiden Konzepte einander gegen-
iiberzustellen. Zweitens gilt es zu fragen:
Wie wollen wir uns in Zukunft als Schwei-
zer Biirger definieren?

Tugendhaftigkeit als Kriterium

Heute wird im westlich-abendlindischen
Denken ein staatliches Gemeinwesen nach
Kriterien gemessen, welche sehr stark auf
das Individuum bezogen sind. Ein «guter»,
stabiler Staat ist jener, der individuelle
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Menschenrechte garantiert, und in dem
mdoglichst viele Biirger privaten Wohlstand
erlangen kénnen. Instabile Staaten sind
solche, die arm sind oder ihren Einwoh-
nern die universal anerkannten Grund-
rechte vorenthalten. Im Altertum und bis
in die frithe Neuzeit hinein war eine an-
dere Perspektive vorherrschend: Als Ge-
fahr fiir einen Staat wurde nicht nur des-
sen Armut, sondern mindestens ebenso
dessen Reichtum gesehen. Ein guter Staat
war derjenige mit den tugendhaftesten
und nicht mit den reichsten Biirgern. Weil
die Tugendhaftigkeit in der antiken Praxis
als eine grundlegend minnliche, martiale
Eigenschaft wahrgenommen wurde, stand
sie in einem stindigen Spannungsverhilt-
nis zum privaten Reichtum. Tugendhaft
waren Staaten, welche miteinander Krieg
fithrten und ihn im besten Falle auch ge-
wannen. Weil man davon ausging, dass
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sich biirgerliche Tugend in kriegerischen
Erfolgen manifestierte und letztere regel-
missig Landeroberungen zur Folge hatten,
war der imperiale, ausgreifende Staat ein
«guter» Staat. Dies im Sinne der von der
griechischen und rémischen Geschichts-
schreibung iiberlieferten Praxis — wenn
auch nicht im Sinne vieler klassischer Phi-
losophen. Allerdings galt dies auch nur bis
zu einem gewissen Grade. Verschiedene
Beispiele, vom makedonischen Kénigreich
Alexanders des Grossen bis zur romischen
Republik, offenbarten bereits der Antike
die korrumpierenden Gefahren eines iiber-
missigen, unverdaulichen Territorialzu-
wachses. Vor allem die Eroberung eines
korrupten Staates konnte sich fiir den Ein-
dringling als trojanisches Pferd herausstel-
len. In der von Machiavelli iibernomme-
nen Darstellung der romischen Historiker
wurde denn auch der geniigsame rémische
Biirgersoldat durch den Luxus des Ostens
angesteckt, verweichlicht und degeneriert.
Dies hatte letztendlich den Untergang der
Republik zur Folge?®.

Unvergéanglicher Ruhm

In der modernen Vorstellungswelt hat
sich das Verstindnis des Expansions-Be-
griffes gewandelt. Kriegerisches, territo-
riales Ausgreifen eines Staates wird heute
nicht mehr bewundert, sondern verab-
scheut. Dies ldsst sich am Beispiel der Be-
setzung von Tibet durch die Volksrepublik
China aufzeigen. Von der westlichen Welt
wird ja im Grunde weniger kritisiert, dass
China Tibet territorial besetzt hilt, als
dass es die Menschenrechte der Tibeter
nicht respektiert — wobei natiirlich das
eine mit dem anderen in Verbindung
steht.

In der Antike stellten politisch-militiri-
scher Ruhm und Grésse, und nicht die in-
dividuelle Freiheit den Massstab dar, wo-
nach Staaten in der politischen Praxis —
und im Gegensatz zu manchen politischen
Philosophen — bewertet wurden. Die An-
eignung von Giitern durch kriegerische
Eroberung war in der Antike zuweilen pro-
fitabler als friedlich Handel zu fiihren. Vor
allem aber wurde sie als weit respektab-
ler angesehen. Deshalb wurde dem Geld-
erwerb und dem privaten Reichtum ein so
grosses Misstrauen entgegengebracht. Wer
in der Antike dem Gelderwerb nachging,
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obwohl er genug besass, um seinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten, machte sich frei-
willig zu dem, was die Sklaven und Armen
nur unter dem Druck der Umstinde ge-
worden waren: zu Knechten der physi-
schen Notwendigkeit. Der Luxus war ins-
besondere darum so gefihrlich, weil er die
griechische Polis oder die rémische res pu-
blica zu zerstéren drohte, denjenigen
Raum, in welchem der Mensch potenziell
unverginglich war. Die Polis war als ein
«organisiertes Andenken’» gleichsam der
Verwahrungsort des durch Sprechen und
Handeln in Politik und Krieg erworbenen
Ruhms. Der antike Biirger strebte nicht
danach, eine lebenslingliche Beriihmtheit
zu sein; sein Ruhm sollte bis in die Ewig-
keit strahlen®. Demgegeniiber ist, wie
Hannah Arendt schreibt, in der Moderne
die offentliche Anerkennung dermassen
fliichtig, dass im Vergleich dazu selbst das
Geld bestindig erscheint.

Dass die politische Tugend in der An-
tike vor allem eine minnlich-kriegerische
Tugend darstellte, lisst sich auch begriffs-
geschichtlich herleiten: Im Griechischen
sind die Begriffe Mut (andreia) und Mann
(anér/andra) miteinander verwandt. Mutig
oder tapfer zu sein bedeutete, wie ein
Mann zu handeln. Dieselbe etymologische
Verbindung besteht auch im Lateinischen
zwischen vir und virtus’.

Theoretisch sind Liberalismus und klas-
sischer Republikanismus Gegensitze, und
zwar in vielerlei Hinsicht. Der Liberalis-
mus artikuliert sich vor allem in einer
Sprache des Rechtes, des 7us, wihrend der
Republikanismus sich in einer Sprache der
Tugend, der wvirtus, ausdriickt. In der ers-
ten Diskurstradition wird das Individuum
primir als Eigentiimer oder Rechtstriger,
in der zweiten als Biirger gesehen — im
Sinne eines citoyen. Die Bezeichnung «Re-
publikanismus» kommt darum nicht von
ungefihr. Man ging seit der Antike davon
aus, dass Republiken vor allem hinsichtlich
kriegerischer Werte tugendhafter seien als
Alleinherrschaften, wobei Rom als Mo-
dellfall fiir diese These diente. Thomas
Hobbes’ Anliegen bestand nun weniger
darin, diese These zu widerlegen, als viel-
mehr deren Irrelevanz aufzuzeigen. An die
Stelle klassischer Biirgertugenden setzte er
die physische und rechtliche Sicherheit des
Individuums.

An die Stelle
klassischer
Biirgertugenden
setzte Hobbes
die physische
und rechtliche
Sicherheit des
Individuums als
Erfolgsvariable
moderner
Staatlichkeit.

3 Hannah Arendt, Vita

activa oder vom tétigen
Leben. Piper, Miinchen
1967, S. 248.

4 Vgl. Paul A. Rahe, Re-
publics Ancient and Mo-
dern. 3 Bde., University
of North Carolina Press,
Chapel Hill 1994, I,

5. .82,

5 Christopher J. Berry,
The Idea of Luxury: A
Conceptual and Histori-
cal Investigation. Cam-
bridge University Press,
Cambridge 1994, S. 59.
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Zoon politikon

Von Hobbes legalozentrischer Perspek-
tive aus betrachtet, stellt die Gesellschaft
und nicht die politische Gemeinschaft das
universale Element dar. Nicht das Streben
nach Tugend, sondern der Besitz von Rech-
ten ist ausschlaggebend, weshalb sich
Menschen staatlich assoziieren. Dement-
sprechend wird die Freiheit eher verstan-
den als privat-juristischer Friede vor der
staatlichen Autoritit, als eine 6ffentlich-
politische Freiheit zur Partizipation am
Staat. Der klassisch-republikanische Biir-
ger ist ein zoon politikon oder ein homo
politicus. Er kann seiner naturgemissen
Bestimmung entsprechend nur frei werden
durch die Politik. Die Biirgerschaft ist fiir
ihn nicht bloss ein Mittel oder ein rechtli-
cher Status zum Zwecke der Sicherung in-
dividueller Freiheiten, sondern selber die
Art und Weise, wie man frei ist. Der recht-
lich definierte, liberale bourgeois hingegen
ist im Kern ein legalis homo, der die Frei-
heit von der Politik anstrebt.

Nun leben wir allerdings nicht mehr in
der Antike oder im England des 17. Jahr-
hunderts, sondern im 21. Jahrhundert.
Dies zeigt sich bereits darin, dass allein
schon die Verwendung des Begriffs «Biir-
ger» statt des politisch korrekten Terminus
«Biirger/-in» als Zumutung wahrgenom-
men wird. Klar ist: Auch ein modernes
Staatskonzept, miisste beriicksichtigen,
dass sich der moderne Mensch nicht nur
als eigennutzmaximierender Egoist be-
greift. Was sich im Laufe der Geschichte
sicherlich geindert hat — und weiterhin
indern wird — ist die Form, in welcher das
menschliche Streben nach Dienst an der
Gemeinschaft seinen Ausdruck findet.
Hier gilt es offen zu sein fiir neue Kon-
zepte. Aus Arbeitsplatzdemokratie, Kon-
sumentenrechten und allenfalls sogar einer
allgemeinen Dienstpflicht, welche aller-
dings niemals eine allein erzwungene sein
darf, gilt es einen Liberalismus mit re-
publikanischem Antlitz zu bauen. Die
Herausforderung und allfillige Errungen-
schaft eines solchen republikanischen Libe-
ralismus wiirde darin bestehen, nicht nur
positive und negative Freiheit in Einklang
zu bringen, sondern auch individuelle
Freiheit und éffentliche Sicherheit ausba-
lancieren zu kénnen. 4

SCHWEIZER MONATSHEFTE 81. JAHR HEFT 7/8

33



	Die bürgerliche Tugend : Relikt oder notwendiges Ideal?

